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Zu Artikel 36 .

Daß das vorhandene Zunftvermögen nicht unter die Mitglieder der aufgelösten Zunft vertheilt , ſondern
fortan gewerblichen oder öffentlichen Zwecken gewidmet bleiben ſoll , rechtfertigt ſich durch die Erwägung , daß die allge⸗
meinen geſetzlichen Beſtimmungen über das Vermögen der Körperſchaften (II . Conſtitutionsedict vom 14 . Juni 1807

§. 9 ) im Weſentlichen daſſelbe verfügen , und daß ſelbſt bei den wohlhabenderen Zünften durchgehends bei einer Ver⸗

theilung auf das einzelne Mitglied eine kaum nennenswerthe Summe kommen würde , während das unzerſplitterte Ganze
immer noch beträchtlich genug ſein kann , um eine ſeiner bisherigen Beſtimmung entſprechende nützliche Verwendung
zu finden .

Die Mitwirkung der Staatsbehörden aber auf die im Artikel feſtgeſetzte Weiſe iſt unumgänglich nöthig , wenn die

Abſichten des Geſetzes erreicht und die bei ſolchen Gelegenheiten ſo häufig auftretenden Theilungsgelüſte nicht freies
Spiel erhalten ſollen .

V. Abſchnitt .

Pon den Gewerbekammern .

Zu Artikel 37 .

Wie ſchon in der Allgemeinen Begründung ausgeführt wurde , ſoll nur da, wo ein wirkliches Bedürfniß vorhanden
iſt , zur Errichtung einer Gewerbekammer geſchritten werden . Dafür will der Artikel gewiſſe Anhalts⸗
punkte ſchaffen .

Handelt es ſich hiernach entweder um einen ganzen Verwaltungsbezirk oder doch um eine Stadt , in welcher min⸗

deſtens 500 ſelbſtſtändige Gewerbtreibende anſäßig ſind , alſo immerhin um eine der größeren gewerbreichen Städte , ſo
ſoll die Regierung ſchon von ſich aus , d. h. ohne erft die Anregung von Geiten der Gewerbtreibenden abwarten zu
müſſen , die Errichtung einer Gewerbekammer beſchließen dürfen . Damit iſt nicht geſagt , daß jeder Amtsbezirk oder
jede der genannten Städte für ſich eine Gewerbekammer erhalten ſolle ; es iſt vielmehr , zumal bei manchen Amtsbezirken ,
wohl denkbar , daß das Inſtitut durch die Verhältniſſe dieſes Bezirks nicht gefordert iſt , daß daher ſeine Einführung da⸗

ſelbſt ganz unpraktiſch wäre . In ſolchen Fällen wird die Regierung von der ihr nach Ziffer 1 des Artikels unbedingt
eingeräumten Befugniß keinen Gebrauch machen.

Es iſt aber auch denkbar , daß für einen Ort , welcher zwar nicht zu wi größeren Städten gerechnet werden kann ,
indeſſen immerhin von induſtrieller oder kommerzieller Bedeutung iſt , die Errichtung einer Gewerbekammer von Nutzen

ſein würde . Oder es mag oft den Verhältniſſen mehr entſprechen , wenn nicht alle , aber doch mehrere Orte eines poli⸗
tiſchen Verwaltungsbezirks , oder wenn einige Orte mehrerer Verwaltungsbezirke , oder endlich wenn mehrere ganze Ver⸗

waltungsbezirke zu einem Gewerbebezirk vereinigt werden . Hier wird alsdann Ziffer 2 des Artikels maßgebend , wor⸗

nach die Regierung nicht auf ihr eigenes Ermeſſen allein hin einen ſolchen Gewerbebezirk bilden , ſondern dieſes nur

dann thun darf , wenn in dem fraglichen Ort , beziehungsweiſe in jedem einzelnen der zu vereinigenden Orte eine nam⸗

hafte Anzahl , nämlich mindeſtens ein Dritttheil der Betheiligten , ſich dafür ausgeſprochen hat . Fälle dieſer Art ſind
ſchon etwas zweifelhafterer Natur , als die unter Ziffer 1 begriffenen , und tragen namentlich mit Rückſicht auf die be⸗

ſtehende politiſche Organiſation etwas Abnormes an ſich. Deßhalb und weil die Errichtung einer Gewerbekammer für
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die betheiligten Gewerbtreibenden denn doch mit gewiſſen Opfern verbunden ift , hielt man Hier die Beſchränkung , wie ſie

unter Ziffer 2 des Artikels feſtgeſetzt wurde , für angemeſſen . Von dem Antrag einer noch größeren Zahl , als des hier

angenommenen Dritttheils , etwa von der numeriſchen Mehrheit der Betheiligten die fragliche Befugniß der Regierung

abhängig zu machen , ſchien nicht zweckmäßig , weil eine ſolche Mehrheit denn doch nicht immer das wahre allgemeine

Intereſſe erkennt oder dafür ein , wenn auh feines Opfer zu bringen bereit iſt .

Zu Artikel 38 .

Unter den hier näher präziſirten Aufgaben der Gewerbekammern ( sgl . d. Allgemeine Begründung , S .

40 ) werden Viele ungern die Vornahme von Prüfungen mit Denjenigen , welche ſich einer ſolchen freiwillig unterwerfen

möchten, und die Ausübung einer , wenn auch beſchränkten Gerichtsbarkeit in den Streitigkeiten zwiſchen den ſelbſtſtän⸗

digen Gewerbetreibenden und ihrem Hilfsperſonal um ſo mehr vermiſſen , als der Entwurf von der Errichtung beſon⸗

derer Gewerbegerichte gänzlich ſchweigt . Die Regierung wurde in beiden Beziehungen von dem Gedanken geleitet , daß

bas Ehrenamt cines Mitgliedes der Gewerbekammer mit beträchtlichen Opfern verknüpft und darum möglichſt wenig zu

erſchweren ſei , damit die dazu Berufenen mit um ſo größerer Liebe zur Sache ſich den wichtigeren allgemeineren Auf⸗

gaben widmen können . Auf derſelben Erwägung beruht die Beſchränkung der Amtsdauer auf 3 Jahre mit alljährli⸗

cher Erneuerung eines Dritttheils . Das Abhalten von Prüfungen würde den Mitgliedern eine große Laſt bereiten .

Will ſich eine Gewerbekammer auch dieſer Aufgabe freiwillig unterziehen , ſo wird ſie nicht daran gehindert werden .

Der Uebernahme des Schiedsrichteramtes in bürgerlichen , auf gewerbliche Verhältniſſe bezüglichen Rechtsſtreitigkeiten

ſollen ſie ſich nicht entziehen dürfen , wenn ſie von den Parteien dazu aufgerufen werden . Sie werden hiezu beſonders

geeignet ſein und nur in ſelteneren Fällen dadurch in Anſpruch genommen werden . Deſto beſchwerlicher wäre für ſie

die regelmäßige Handhabung der Juſtiz in den Streitigkeiten der Gewerbetreibenden mit ihrem Hilfsperſonal . Ueber⸗

dies würde in ſehr vielen Fällen den Parteien gar nicht damit gedient ſein , wenn ſie den bindenden Richterſpruch bei

der Gewerbekammer einzuholen hätten . Die zahlreichen Streitigkeiten der angegebenen Art verlangen meiſt eine ſehr

raſche Erledigung . Dieſe könnte unmöglich erreicht werven , es wäre denin , daß die Kammer eine Gerichtskommiſſion

in Permanenz erhielte , was man ihr nimmermehr zumuthen kann . In Gewerbebezirken , welche mehrere Orte umfaſſen ,

müßten die nicht am Sitze der Gewerbekammern wohnenden Parteien ſich zu läſtigen Ortsveränderungen bequemen .

Auf der andern Seite iſt nicht zu befürchten , daß die Amtsgerichte mit ſolchen Bagatellſachen allzuſehr behelligt wer⸗

den , oder daß der bedächtigere Gang der Juſtizpflege dieſelben verzögern werde . Bei Weitem die meiſten derartigen

Prozeſſe fallen nach dem ſchon oben erwähnten Geſetz vom 19 . April 1856 unter die zivilrechtliche Zuſtändigkeit der

Bürgermeiſterämter und können von dieſen unmittelbar am Ort , raſch und ohne ſtrenge Formen verhandelt und ge -

ſchlichtet werden , wie dies auch ſchon bisher von ihnen geſchehen iſt, ohne daß ſich eine Unzufriedenheit mit dieſem Gange

kundgegeben hätte . Die wichtigeren Fälle und die Erledigung der Beſchwerden gegen die bürgermeiſteramtlichen Er⸗

kenntniſſe (Geſetz vom 19 . April 1856 , Reg . Bl . Nr . 16 , . 140 . ) verbleiben den eigentlichen Gerichtsbehörden , wié

dieſes in ähnlicher Weiſe auch damı Hatte vorbehalten werden müſſen , wenn man den Gewerbekammern gerichtliche

Funktionen in erſter Inſtanz zugeſchieden hätte .

Zu Artikel 39 .

Gine algu ſtarke Beſetzung würde diefe Kollegien nur ſchwerfällig machen . Man nimmt an , daß für die einfa⸗

chen Kammern 9 Mitglieder , für die in Abtheilungen geſonderten höchſtens 18, nämlich wieder höchſtens 9 für jede Ab⸗

theilung , genügen werden , um die ihnen zugedachten Aufgaben mit der erforderlichen Vielſeitigkeit und Gründlichkeit zu

erledigen .
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Zu Artikel 40 und 41 .

Es iſt aber bereits in der Allg . Begründung ( S. 41 ) darauf hingedeutet worden , wie man nichfaltig die

gewerblichen Verhältniſſe und die daraus hervorgehenden Bedürfniſſe in den verſchiedenen Landestheilen geſtaltet ſind ,

und wie unpaſſend es wäre , wenn das Organ , welches doch vorzugsweiſe dieſen eigenthümlichen Verhältniſſen und

Bedürfniſſen dienen ſoll , überall nach einer und derſelben allgemeinen Schablone gebildet werden müßte . Bald wird

eine einfache Kammer für ſämmtliche Gewerbe am Platze ſein , bald wird ſich eine Einrichtung mit inneren Abtheilun⸗

gen nach Artikel 40 , bald eine völlige Trennung nach Artikel 41 mehr empfehlen . Vorausſichtlich werden manche von

den älteren Handelsinnungen , welche zum Theil ſchon bisher Handelskammern genannt zu werden pflegten , mit den

nothwendigen Abänderungen , welche das Gewerbegeſetz (Artikel 34 des Entwurfs ) im Gefolge haben wird , fortbeſtehen

bleiben , und es wird alsdann da und dort , wo dieſer Fall eintritt , weder geboten noch rathſam erſcheinen , eine Geſammt⸗

gewerbekammer zu errichten , oder neben die alte ſog. Handelskammer eine beſondere Kammer für das Handelsgewerbe

im Sinne des gegenwärtigen Geſetzesabſchnitts zu Jegen , vielmehr in der Regel genügen , wenn hier nur eine beſondere

Kammer für die übrigen Gewerbe eingeführt wird .

Zu Artikel 42 .

Fabrikdirektoren , Geſchäftsfihrer, Buchhalter und ähnliche Angeſtellte nehmen in der induſtriellen und kaufmän⸗

niſchen Welt bereits eine ſolche Stellung ein , daß ſie von der Wahlfähigkeit um ſo weniger ausgeſchloſſen werden

durften , als auch ihre Intereſſen vielfach n die Aufgaben der Gewerbekammern hinüberſpielen , und überhaupt unter

ihnen häufig ausgezeichnete Kräfte fich finden werden , von denen man bedauern müğte , wenn das Geſetz ſie von der

Wahlberechtigung und Wählbarkeit zu einem Organ ausgeſchloſſen hätte , dem ſie zum Nutzen gereichen würden . In

ihrer Zulaſſung liegt zugleich eine Ausgleichung des Unterſchiedes zwiſchen Kapital und Arbeit . Dieſe Rückſichten über⸗

wiegen die Beſorgniß , daß die Abhängigkeit der genannten Perſonen von ihrem Brodherrn nur eine Verſtärkung des

Einfluſſes des Letztern zur Folge haben werde . Da die Wahlen geheim ſind , ſo iſt ihre Selbſtſtändigkeit hiebei nicht

aufgehoben . In keinem Fall aber liefert ein größeres Fabrik⸗ oder Handelsgeſchäft ein ſehr zahlreiches Kontingent an

wahlberechtigten Hilfsperſonen , und ſteht ſomit , wenn man ſeine ganze Bedeutung in Anſchlag nimmt , hinter der wm-

verhältnißmäßig größeren Zahl von Wählern aus der Klaſſe der Kleingewerbe immer noch ſehr zurück . Wo die Ge⸗

werbekammer aus geſonderten Abtheilungen beſteht , und deßhalb in Gemäßheit der Beſtimmung des folgenden Artikels

jede Abtheilung ausſchließlich von der Klaſſe derjenigen Gewerbtreibenden gewählt wird , welche ſie beſonders zu

vertreten berufen iſt , fällt ohnehin das Bedenken hinweg . Ebenſo in den Fällen des Artikel 41 .

Zu Artikel 43 .

Zur Bildung von beſonderen Abtheilungen , beziehungsweiſe von getrennten Kammern , wird nicht ion
werden , wo nicht das Nebeneinanderbeſtehen beſonderer Intereſſen für eine ſolche Gruppirung ſpricht . Damit aber

alsdann jede Abtheilung und beziehungsweiſe jede beſondere Kammer in Wirklichkeit als Vertreterin jener beſonderen

Intereſſen betrachtet werden könne , iſt erforderlich , ſie ausſchließlich aus der Wahl der hierbei allein b igten

Gruppen hervorgehen zu laſſen .

Zu Artikel 44 .

Vergl . §. 30 Abſatz 3 der Gemeindeordnung .

Zu Artikel 45 und 46 .

Die im Artikel 45 gegebenen tranſitoriſchen Beſtimmungen und die Erlaſſung einer Wahlordnung

durch die Regierung ſind durch die Natur der Dinge geboten . Es verſteht ſich von ſelbſt , daß, wenn etwa die Ge⸗
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werbekammern nach ihrer Konſtituirung für ſpätere Wahlen Aenderungen an der von der Regierung erlaſſenen Wahl⸗

ordnung in Vorſchlag bringen ſollten , hierauf die gebührende Rückſicht genommen werden wird .

Wegen Unregelmäßigkeiten , welche bei Wahlen vorkommen können , muß das Rechtsmittel der Beſchwerdeführung

geſtattet ſein . Der Kammer ſelbſt , welche die Wahlen leitet , fann dic Zuſtändigkeit zur Erledigung ſolcher Beſchwer⸗

den nicht zuerkannt werden . Es hat daher , wie dies auch bei den Gemeindewahlen der Fall iſt , die Staatsbehörde ein⸗

zutreten . Man wird übrigens in die Wahlordnung eine Beſtimmung aufnehmen , wodurch die Verſchleppung des

Wahlergebniſſes durch ſolche Beſchwerdeführungen thunlichſt abgeſchnitten wird .

Zu Artikel 47 .

Vergl . §. 22 der Gemeindeordnung .

Zu Artikel 48 und 49 .

Die Funktionen eines Mitglieds der Gewerbekammer werden zwar nicht von ſolchem Umfang ſein , daß man die⸗

ſelben nicht vorzugsweiſe als ein Ehr enamt , mit welchem kein ſtändiger Gehalt verbunden iſt , betrachten und be⸗

handeln dürfte . Ohnehin möchte es dem Inſtitute nicht förderlich ſein, wenn zur Beſtreitung ſolcher ſtändiger Gehalte

ſämmtlicher Mitglieder beträchtliche Umlagen gemacht werden müßten . Anders aber verhält es ſich mit baaren Aus⸗

lagen , welche durch auswärtige Verrichtungen der Mitglieder veranlaßt werden . Dafür gebührt denſelben eine billige

Vergütung , für deren Bemeſſung außer dem baaren Erſatz der aufgewendeten Reiſekoſten die Diäten der Gemeindebe⸗

amten die am nächſten liegende Analogie darzubieten ſchienen.

Sodann erfordern die Dienſtleiſtungen des Schriftführers ſo viel beſonderen Aufwand an Zeit und Mühe , und iſt

die Führung der Kaſſe mit ſo viel weiterer perſönlicher Verantwortlichkeit , um von der Laſt der Rechnungsſtellung nicht

zu reden , verknüpft , daß auch dieſe Opfer nicht leicht den unbeſoldeten Mitgliedern des Kollegiums zugemuthet werden

können . Es wurde daher für nöthig erachtet , einen Ausweg offen zu laſſen . Findet fich Niemand in dem Kollegium ,

der geneigt und in der Lage wäre , die fraglichen Verrichtungen unentgeltlich zu übernehmen , ſo ſoll daſſelbe berechtigt

fein , fie einem Nichtmitglied zu übertragen und dieſes dafür zu beſolden . Man hätte wohl auch geſtatten können , daß

dem Mitglied , welches dieſe Geſchäfte beſorgt , ausnahmsweiſe hiefür ein Gehalt ausgeworfen werde . Dies wurde aber

nicht für paſſend gehalten , weil dadurch das beſoldete Mitglied feinen Kolegen gegenüber leicht in eine ſchiefe Stellung

gerathen könnte .

Zu Artikel 50 .

Bgl. die Allgemeine Begründung S . 41 .

Zu Artikel 51 .

Der Beſitz der Korporationsrechte wird dieſen Kollegien in mancher Beziehung von Nutzen ſein . Sie

erlangen dadurch namentlich die Vermögensfähigkeit , und eine weſentliche Erleichterung in der Verwaltung ihrer

Kaſſenangelegenheiten . Es iſt wohl denkbar , daß das Vermoͤgen einzelner , ſich auflöſender Innungen auf die Gewerbe⸗

kammer des Bezirks übergeht .

Das Verbot im zweiten Abſatz des Artikels ſoll dem Kollegium die Eigenſchaft einer Gew erbebehörde und

die dazu erforderliche Unbefangenheit wahren .

Zu Artikel 52 .

Ohne Zweifel werden die betreffenden Gemeindebehörden nach Kräften gerne bereit ſein , den Gewerbekammern
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ein geeignetes Lokal für ihre Sitzungen einzuräumen , und hierdurch , ſowie durch Uebernahme der Heizungs⸗ und

Beleuchtungskoſten den gewerbtreibenden Gemeindeangehörigen die Laſt der Umlagen zur Kaſſe der Gewerbe —

kammer zu erleichtern . Je nach den Verhältniſſen der Gemeinde wird ſich wohl auch ein regelmäßiger Geldbeitrag
in dieſe Kaſſe rechtfertigen und erwirken laſſen .

Zu Artikel 538.

Vgl. die Allgemeine Begründung S . 41 .

VI . Abſchnitt .

Strafbeſtimmungen .

Zu Artikel 54 .

Nicht jede Arbeitseinſtellung iſt an ſich ſchon für ſtrafwürdig zu halten oder ſo geartet , daß ein Einſchrei⸗
ten der Behörden erforderlich wäre . Oft iſt dieſelbe für die Arbeiter das einzige Mittel , Bedrückungen und Ausbeu⸗

tungen von Seiten der Arbeitgeber entgegen zu wirken ; der Staat aber hat weder Beruf noch Intereſſe , den Letzteren
einen ſtärkeren Schutz zu verleihen , als den Erſteren . Oft ſind die Arbeiter nicht im Stande , ihr Feiern auf die Dauer

auszuhalten , und kehren von ſelbſt zur gewohnten Ordnung der Dinge zurück .

Erſt dann wird ſolches Gebahren gemeingefährlich und darum ſtrafbar , wenn entweder daſſelbe nach der Art

feiner Ausführung als Störung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit erſcheint , ſomit unter die allgemeinen Polizei⸗
Strafgeſetze fällt , oder wenn die im Artikel bezeichneten Momente hinzutreten . Die Grundſätze , welche den Arbeitern
gegenüber zur Anwendung gebracht werden follen , müſſen aber auch umgekehrt bei den Arbeitgebern , wenn bei ihnen
der analoge Fall eintritt , zur Geltung kommen .

Vergehen dieſer Art eignen fih ihrer Natur nach mehr zur Abwandlung durch die Strafgerichte . Der Artikel

bildet daher eigentlich einen Zuſatz zum Strafgeſetzbuch , und reiht ſich am nächſten dem §. 278 deſſelben an , welcher
von dem Verbrechen der Gewaltthätigkeit handelt . Doch ſind die Fälle nicht immer von ſolcher Erheblichkett daß ſie
gerichtliches Verfahren und gerichtliche Strafe erforderten , gleichwohl aber auch nicht ſo unbedeutend , daß man ohne
Ahndung darüber weggehen dürfte . Für ſolche Fälle ſchien es angemeſſen , das polizeiliche Einſchreiten vorzubehalten .

In dem Artikel iſt des weiter denkbaren Falles nicht gedacht , wenn die Arbeitseinſtellung in Maffe nicht durch
Gewaltthätigkeiten oder Drohungen , alſo durch direkten oder indirekten phyſiſchen oder moraliſchen Zwang zu bewirken

geſucht wird , ſondern , wenn die Betheiligten aus eigenem Antrieb oder bloßer Ueberredung folgend der Bewegung ſich
anſchließen und nun zu Thätlichkeiten gegen den Arbeitgeber übergehen .

Für Fälle dieſer Mrt hat das Strafgeſetzbuch in den Titeln IX . bis XI. , XVIII . , XXVIII . , XXIX. , XXXVIII .

und XI . ausreichende Beſtimmungen .

Zu Artikel 55 und 56 .

Da Zuwiderhandlungen gegen das Gewerbegeſetz nicht ausbleiben werden , ſo müſſen der Verwaltungsbe —⸗
hörde , welche deſſen Vollzug zu überwachen hat , die zu dieſem Vollzug erforderlichen Zwangsmittel in die

Hand gegeben ſein . Jene Geſetzwidrigkeiten können mitunter einen ſolchen Grad der Schwere erreichen , oder es iſt
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